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Merkblatt Nr. 9 – Carnet ATA in der Türkei 
 
 
Merkblatt für die Benutzung 
 

Die Türkei hat seit Ende November 2015 die Vorschriften für die Benützung von Carnet ATA verschärft. Es ist 
deshalb unerlässlich, dass sämtliche Fristen eingehalten werden. Es sind dies insbesondere 
 

• die Gültigkeitsfrist (Verfalldatum) des Carnet, 
• die Wiederausfuhrfrist, die vom türkischen Zoll auf dem Stammabschnitt ,,Einfuhr" in der Rubrik 2 eingetragen 

wird, (siehe Beispiel auf der Rückseite). 
 
Grundsätzlich beträgt die Wiederausfuhrfrist der Waren aus der Türkei sechs Monate. Carnet-lnhaber können 
beim türkischen Zoll die Verlängerung der Wiederausfuhrfrist beantragen. Sämtliche Verlängerungsanträge 
müssen in jedem Fall vor Ablauf der ursprünglichen Wiederausfuhrfrist gestellt werden. 
 
Werden die Fristen versäumt oder die Waren überhaupt nicht wieder aus der Türkei ausgeführt, kann dies sehr 
hohe Geldbussen nach sich ziehen (bis zum zweifachen des auf dem Carnet ATA deklarierten Warenwerts). 
 
Bitte beachten Sie, dass 
 

• sämtliche Regelungen und Vorschriften der massgeblichen internationalen Zoll-Abkommen über die 
verschiedenen Verwendungszwecke (Berufsmaterial, Ausstellungen/Messen/Kongresse, Warenmuster usw.) 
eingehalten werden. 

• wenn dem Carnet ATA eine Vollmacht beigefügt wird, welche eine Drittperson oder eine Firma zur 
Abfertigung der nötigen Zollformalitäten ermächtigt, muss diese Vollmacht grundsätzlich vom türkischen 
Konsulat beglaubigt werden. Zudem muss Feld B des Carnet ATA zwingend den Vermerk „as per attached 
power(s) of attorney" enthalten. 

 
Die Wiederausfuhrfrist wird durch die Zollbehörden des Landes der vorübergehenden Einfuhr im weissen 
Feld/Rubrik 2. (in der folgenden Abbildung eingerahmt) eingetragen 
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